
Lehrvertrag
Zwischen _____________ (Name des Ausbildungsbetriebs), _____________ (Adresse des 
Ausbildungsbetriebs), nachfolgend Ausbildungsbetrieb genannt, vertreten durch _____________ 
(Name des Vertreters des Ausbildungsbetriebs), und _____________ (Name des Auszubildenden), 
geboren am _____________ (Geburtsdatum des Auszubildenden), wohnhaft in _____________ 
(Adresse des Auszubildenden), nachfolgend Auszubildender genannt, wird folgender Lehrvertrag 
geschlossen:
Artikel 1: Ausbildungsziel: Der Ausbildungsbetrieb bildet den Auszubildenden im Beruf des/der 
_____________ (Name des Berufs) aus. Die Ausbildung erfolgt gemäß dem 
Ausbildungsrahmenplan sowie der Ausbildungsordnung.
Artikel 2: Beginn und Dauer der Ausbildung: Die Ausbildung beginnt am _____________ 
(Startdatum der Ausbildung) und endet am _____________ (Enddatum der Ausbildung). Die 
Ausbildungsdauer beträgt _____________ (Anzahl der Jahre oder Monate) und endet mit der 
Abschlussprüfung.
Artikel 3: Ausbildungsort: Die Ausbildung findet im Betrieb des Ausbildungsbetriebs sowie in der 
Berufsschule statt. Die genauen Zeiten und Orte werden durch den Ausbildungsbetrieb und die 
Berufsschule festgelegt.
Artikel 4: Vergütung: Der Ausbildungsbetrieb zahlt dem Auszubildenden eine Vergütung in Höhe 
von _____________ (Betrag in Euro oder Schweizer Franken) pro Monat. Die Vergütung ist 
monatlich im Voraus zu zahlen.
Artikel 5: Arbeitszeit und Urlaub: Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt _____________ (Anzahl der
Stunden). Der Auszubildende hat Anspruch auf _____________ (Anzahl der Urlaubstage) 
Urlaubstage im Jahr. Die genaue Urlaubsplanung erfolgt in Absprache mit dem Ausbildungsbetrieb.
Artikel 6: Beendigung des Vertragsverhältnisses: Das Vertragsverhältnis kann von beiden Parteien 
jederzeit ordentlich gekündigt werden. Eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund ist 
möglich. Die Kündigung bedarf der Schriftform.
Artikel 7: Zeugnis und Prüfung: Der Ausbildungsbetrieb stellt dem Auszubildenden nach Abschluss
der Ausbildung ein Zeugnis aus. Der Auszubildende hat Anspruch auf Teilnahme an den 
Abschlussprüfungen gemäß der Ausbildungsordnung.
Artikel 8: Sonstige Vereinbarungen: Weitere Vereinbarungen zwischen dem Ausbildungsbetrieb und
dem Auszubildenden sind nicht getroffen worden.
Artikel 9: Gerichtsstand und anwendbares Recht: Dieser Lehrvertrag unterliegt dem 
_____________ (schweizerischen, deutschen etc.) Recht. Als ausschließlicher Gerichtsstand wird 
_____________ (Ort) vereinbart.
Artikel 10: Salvatorische Klausel: Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder
undurchführbar sein, so bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt.


